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  Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse über die  
Aufstellung eines Bauleitplanes  

und über die Durchführung der frühzeitigen  
Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 
30.09.2015 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) die Auf-
stellung des Bebauungsplanes  

 
"Am Steinbruch (W 103)" 

 
beschlossen. Ebenfalls in der o. a. Sitzung hat der Stadtrat die 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Diese Beschlüsse werden bekannt gemacht. 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB findet im Aushangverfahren statt. Sie dient 
der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, soweit solche für die Neugestaltung und 

Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Planung. Der Öffentlich-
keit ist die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gege-
ben. 
 
Der Entwurf des o. a. Bebauungsplanes und seine Begrün-
dung liegen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 

 
23.11.2015 bis 11.12.2015 

 einschließlich 
 
bei der Stadtverwaltung Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, 
Bau A, Zimmer 206, "Am 87er Denkmal", 55131 Mainz, öf-
fentlich aus und können dort - außer feiertags - montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
08:30 Uhr bis 13:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinba-
rung unter der Telefonnummer 06131/12-3666 von jeder-
mann eingesehen werden. Nur hier besteht die Möglichkeit 
der Planerörterung. 
 
Außerdem liegen der Entwurf des o. a. Bebauungsplanes und 
seine Begründung - als zusätzlicher Service für die Öffent-
lichkeit - im Rathaus, Foyer, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 
Mainz, und in der Ortsverwaltung Mainz-Weisenau, Tanz-
platz 3, 55130 Mainz zu den dort gültigen Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Im Zeitraum vom 23.11.2015 bis 11.12.2015 stehen der Ent-
wurf des o. a. Bebauungsplanes und seine Begründung im In-
ternet unter der Adresse 

www.mainz.de/stadtplanungsamt 
als zusätzliche Information zur Verfügung. 
 
Äußerungen können bis zum 11.12.2015 vorgebracht werden. 
Diese werden überprüft und fließen dann in das weitere Bau-
leitplanverfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen 
wird durch den Stadtrat getroffen. 
 
Die Planung hat zum Ziel: 
Das derzeit brachliegende Areal von ca. 1,2 ha am östlichen 
Rand des Stadtteiles Mainz-Weisenau, in direkter Randlage 
zum rekultivierten und renaturierten Steinbruch, soll als 
Wohngebiet entwickelt werden. Hierbei wird eine Fläche von 
ca. 0,8 ha für eine Wohnnutzung vorgesehen. Die bestehen-
den Grünstrukturen zum ehemaligen Steinbruch hin sollen in 
ihrer aktuellen Form bestehen bleiben und werden nicht in 
die planerische Konzeption einbezogen.  
 
Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"W 103" befindet sich im Stadtteil Mainz Weisenau, Gemar-
kung Weisenau, Flur 6, teilw. Flur 5. Er umfasst die Parzelle 
18/82, Teile der Parzellen 18/73 (Straße "Am Steinbruch"), 
18/59 und 254/2 ("Paul-Gerhardt-Weg") sowie die Parzellen 
148/2 und 148/4 (Fuß- und Radweg) und wird begrenzt: 
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 Im Norden durch die nördliche Grundstücksgrenze 
des Flurstückes mit der Flurstücksnummer 18/82, 
Flur 6 

 

 Im Osten durch die östliche und südöstliche Grund-
stücksgrenze des Flurstückes mit der Flurstücks-
nummer 18/82, Flur 6 
 

 Im Süden durch die südlichen Grundstücksgrenzen 
der Parzellen mit den Flurstücksnummern 254/2, 
Flur 6, 148/4, Flur 5 und 148/2, Flur 5 
 

 Im Westen durch die westliche Grundstücksgrenze 
der Straße "Am Steinbruch" mit der Flurstücks-
nummer 18/73, Flur 6 sowie Teilbereiche der Flur-
stücke 18/59, Flur 6 und 254/2 ("Paul-Gerhardt-
Weg"), Flur 6 

 

 
 
Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit, 
kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die ungefähre 
Lage des Plangebietes und dient dem besseren Verständnis 
der Bekanntmachung. 
 
Mainz, 05.11.2015 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 

 

Versteigerung von Fundsachen 
 

Die beim Rechts- und Ordnungsamt – Fundbüro – abgege-
benen und weder vom Finder noch vom Verlierer abgeholten 
Fundgegenstände aus der Zeit bis 31.05.2015 werden an den 
nachstehend genannten Terminen öffentlich, meistbietend 
gegen Barzahlung im Stadthaus, Kreyßigflügel, 1. Oberge-
schoss, Zimmer 113, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz, verstei-
gert: 
 

09.12. und 10.12.2015, jeweils ab 14:00 Uhr. 
 

Unter Bezugnahme auf § 980 BGB können Ansprüche auf 
Fundsachen, die zur Versteigerung kommen, bis 27.11.2015 
geltend gemacht werden. 

......................................................................... 
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Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Vorhaben der ESWE Taunuswind GmbH: 
 

hier: Errichtung und Betrieb einer Windfarm („Windpark Hohe Wurzel“) – Errichtung und Betrieb von zehn 
Windenergieanlagen (WEA) sowie Rodung von Wald zur Erschließung  der Anlagen (Zuwegung und  

Kabeltrasse) durch die ESWE Taunuswind GmbH, Konradinerallee 25, 65189 Wiesbaden 
 
Die ESWE Taunuswind GmbH, Konradinerallee 25, 65189 Wiesbaden, beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
farm mit zehn Windkraftanlagen. Für das Vorhaben ist aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Die Windfarm soll im 
vierten Quartal 2016 in Betrieb genommen werden. 
 
Hierzu hat die ESWE Taunuswind GmbH einen Antrag auf Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen zur Er-
richtung und zum Betrieb von zehn Windenergieanlagen vom Typ Enercon E115 mit einer Leistung von je 3,0 MW auf den nach-
folgend bezeichneten Grundstücken gestellt: 
 

 Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim 90 64 

WEA 2 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim  90 64 

WEA 3 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim  90 64 

WEA 4 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim  90 64 

WEA 5 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim  90 64 

WEA 6 Landeshauptstadt Wiesbaden  Dotzheim 89 1 

WEA 7 Stadt  Taunusstein Seitzenhahn 7 2/3 

WEA 8 Stadt  Taunusstein Seitzenhahn  7 2/3 

WEA 9 Stadt  Taunusstein Bleidenstadt 17 3 

WEA 10 Stadt  Taunusstein Bleidenstadt 17 2 

 
Dieses Vorhaben bedarf nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 
der Vierten Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) der Genehmigung. Zuständige Behörde für das be-
antragte Vorhaben ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden. 
 
Die ESWE Taunuswind GmbH hat darüber hinaus einen Antrag auf eine gesonderte forstrechtliche Genehmigung zur Rodung 
von Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart (Waldumwandlung gem. § 
12 Hessisches Waldgesetz – HWaldG) gestellt, um die Maßnahmen zur Erschließung des Windparks Hohe Wurzel (Zuwegung und 
Kabeltrasse) durchführen zu können. Diese Waldumwandlung wird als Teil der Errichtung und des Betriebs der Windfarm im Sin-
ne der Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zum UVPG von der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst. Zustän-
dige Behörde bezüglich der Waldumwandlungsgenehmigung ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung V -Landwirtschaft, 
Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz, Dezernat V 52 – Forsten.  
 
Das Vorhaben wird hiermit nach § 10 Abs. 3 BImSchG sowie § 9 Abs. 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Anträge und die ihnen beigefügten Unterlagen sowie die bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung bei der Genehmigungsbe-
hörde vorliegenden entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen liegen in der Zeit  
 
vom 23. November 2015 (erster Tag) bis 22. Dezember 2015 (letzter Tag) 

- beim Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Lessingstraße 16-18, 
65189 Wiesbaden, 3. OG, Raum 326 a, 

- beim Regierungspräsidium Darmstadt,  Abteilung Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucher-
schutz, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt, 1. OG, Raum 1.022/23, 

- beim Magistrat der Stadt Bad Schwalbach, Adolfstraße 38, 65307 Bad Schwalbach, 4. OG,  Raum 408, 

- bei der Gemeindeverwaltung Budenheim, Berliner Straße 3, 55257 Budenheim, Bauamt, Raum 5 und 6,  

- beim Magistrat der Stadt Eltville am Rhein, Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville am Rhein, Bürgerservice des Rathauses, 
Raum 110, 

- bei der Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod, Bauamt, 2. OG, Raum 203, 

- bei der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein, Am Goldenen Lamm 1, 55262 Heidesheim am Rhein, Büroleitung, 1. 
OG, Raum 107, 

- beim Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein, Schwalbacher Straße 1, 65329 Hohenstein, 2. OG, Raum 2.0, 

- bei der Gemeinde Hünstetten, Rathaus, Im Lagersboden 5, 65510 Hünstetten-Wallbach, 1. OG, Raum 12, 

- bei der Stadtverwaltung Idstein, Rathaus, König-Adolf-Platz 2, 65510 Idstein, Bürgerbüro / Zentrale im EG,  
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- bei der Gemeinde Kiedrich, Marktstraße 27, 65399 Kiedrich im Rheingau, Nebengebäude 1. OG, Raum 6, Herr Pfaff, 
Bauverwaltung, 

- bei der Landeshauptstadt Mainz, Grün- und Umweltamt, Geschwister-Scholl-Straße 4, 55131 Mainz, Bau B, 1. OG, 
Raum 123, 

- bei der Gemeinde Niedernhausen, Wilrijkplatz, 65527 Niedernhausen, 1. OG, Raum 110 (Stabsstellen Umwelt/Energie 
und Grünflächen/Forst),  

- beim Magistrat der Stadt Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg 1, 65375 Oestrich-Winkel, Bürgerbüro im Bürgerzent-
rum, EG, Raum 022, 

- bei der Gemeindeverwaltung Schlangenbad, Rathaus, Rheingauer Straße 23, 65388 Schlangenbad, EG, Raum 1 - Histori-
scher Salon, 

- beim Magistrat der Stadt Taunusstein, Fachbereich II, Aarstraße 150, 65232 Taunusstein, Abteilung Stadtentwicklung, 1. 
OG, Raum 105a (Raum für öffentliche Auslegungen), 

- bei der Gemeindeverwaltung Walluf, Rathaus, Mühlstraße 40, 65396 Walluf, EG, Bürgerinformation, Raum 10 und 

- beim Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Umweltamt, Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden, EG, 
Raum für öffentliche Auslegung 

 
aus und können dort während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Die ausgelegten Dokumente umfassen den Antrag gem. § 4 BImSchG, untergliedert in:  
 
Kapitel 1: Anträge 
 
1.1 Antragsbegründung 
1.2 Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
Kapitel 2: Inhaltsverzeichnis 
 
2.1 Inhaltsverzeichnis 
 
Kapitel 3: Kurzbeschreibung 
 
3.1 Kurzbeschreibung 
 
Kapitel 4: Unterlagen, die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten 
 

- entfällt – 
 
Kapitel 5: Standort und Umgebung der Anlage 
 
5.1 Beschreibung des Standorts und seiner Umgebung 
5.2 Topografische Karte (Maßstab 1 : 25.000) 
5.3 Lageplan (Maßstab 1 : 5.000) 
 
Kapitel 6: Anlagen und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 
 
6.1 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
6.2 Betriebseinheiten 
6.3 Zeichnerische Darstellung 
 
Kapitel 7: Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten 
 
7.0.1 Erläuterung zu den anfallenden Abfällen 
7.1 Art und Gesamtmengen der eingesetzten Stoffe 
7.2 Art und Gesamtmengen der sonstigen Abfälle 
7.3 Sicherheitsdatenblätter 
 
Kapitel 8: Luftreinhaltung 

- entfällt –  
 
Kapitel 9: Abfallvermeidung und Abfallentsorgung 
 
9.1 Abfallmengen 
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9.2 Abfallannahmeerklärung 
9.3 Stellungnahme zur Abfallentsorgung / Umweltmanagement 
 
Kapitel 10: Abwasserentsorgung 
 
10.1 Erklärung Abwasser 
 
Kapitel 11: Spezialteil für die Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen 
 

- entfällt –  
 
Kapitel 12: Abwärmenutzung 
 

- entfällt –  
 
Kapitel 13: Lärm, Erschütterungen und sonstige Immissionen 
 
13.1 Schallimmissionen 
13.2 Schattenwurfimmissionen 
13.3 Maßnahmen zur Minderung von Schall- und Schattenwurfemissionen 
13.4 Sonstige Immissionen 
 
Kapitel 14: Anlagensicherheit 
 
14.1 Sicherheitstechnik 
14.2 Sturmregelung 
14.3 Vereisungsgefahren und Enteisungssysteme 
14.4 Erdungs- und Blitzschutzsystem 
14.5 WEA-Befeuerung und Kennzeichnung 
 
Kapitel 15: Arbeitsschutz 
 
15.1 Arbeitsschutz 
 
Kapitel 16: Brandschutz 
 
16.1 Brandschutzkonzept 
 
Kapitel 17: Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
17.1 Wassergefährdende Stoffe 
17.2 Bodenuntersuchungen zu wassergefährdenden Stoffen 
 
Kapitel 18: Bauvorlagen 
 
18.1 Bauantrag 
18.2 Übersichtskarte 
18.3 Liegenschaftspläne 
18.4 Bauzeichnungen 
18.5 Baubeschreibung 
18.6 Nachweis der Bauvorlageberechtigung 
18.7 Abstandsflächennachweis 
18.8 Antrag auf Abweichungen, Befreiung, Ausnahmen 
18.9 Standsicherheitsnachweis 
18.10 Brandschutzkonzept  
18.11 Optisch bedrängende Wirkung 
18.12 Maßnahmen nach Betriebseinstellung 
 
Kapitel 19: Unterlagen für sonstige Zulassungen 
 
19.1 Angaben zur Freisetzung von Treibhausgasen 
19.2 Flugsicherheit 
19.3 Naturschutzfachliche Unterlagen 



  

 

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 44| 13. November 2015  |  Seite 6 

19.4 Forstrechtliche Unterlagen 
19.5 Denkmalschutz 
19.6 Wasserrecht 
19.7 Bodenschutz 
19.8 Wetterradar 
19.9 Raumordnung 
 
Kapitel 20: Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
20.1 Antrag nach § 3a des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
20.2 Unterlagen zur Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG 
20.3 Umweltverträglichkeitsstudie 
 
und den Antrag nach § 12 HWaldG, untergliedert in: 
 
Antragsschreiben 
 

- Anhang 1 (Karten und Lagepläne) 

- Anhang 2 (Unterlage für die forstrechtliche Genehmigung der Erschließung) 

- Anhang 3 (Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Erschließung) 
 
Innerhalb der Zeit vom 23. November 2015 (erster Tag) bis 5. Januar 2016 (letzter Tag) können nach § 10 Abs. 3 BImSchG, § 
9 UVPG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 HVwVfG jeweils Einwendungen gegen das Vorhaben (Verfahren nach BImSchG und 
Verfahren nach HWaldG) schriftlich bei den vorgenannten Auslegungsstellen erhoben werden. Es wird gebeten, Namen und An-
schrift lesbar anzugeben. Unleserliche Einwendungen und solche, die die Person des Einwenders nicht erkennen lassen, werden bei 
einem gegebenenfalls stattfindenden Erörterungstermin nicht zugelassen. Einwendungen müssen zumindest die befürchtete 
Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Gegen das Verfahren betreffend der Erschließung nach dem HWaldG (Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart) kön-
nen Einwendungen auch zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Darmstadt oder bei den oben genannten Städten und Ge-
meinden, bei denen die Auslegung erfolgt, erhoben werden. 
 
Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen an den Antragsteller oder an die im Genehmigungsverfahren be-
teiligten Behörden § 9 der 9. BImSchV unkenntlich gemacht werden sollen, ist hierauf im Einwendungsschreiben hinzuweisen. 
Personenbezogene Daten von Einwendern können zum Beispiel bei Masseneinwendungen für die Dauer des Verfahrens automati-
siert verarbeitet werden. 
Dies gilt nicht für das Verfahren bezüglich der Erschließung nach dem HWaldG. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Ein Termin zur Erörterung der Einwendungen für das gesamte Vorhaben wird wie folgt bestimmt: 
 
Datum:  15. März 2016 
Uhrzeit:  10:00 Uhr  
Ort:  Bürgerhaus Kostheim (Gesamtsaal), Herrenstraße 17 / Winterstraße 20, 55246 Mainz-Kostheim  
 
Die Erörterung kann an Folgetagen fortgesetzt werden. Der Erörterungstermin endet, wenn sein Zweck erfüllt ist. Gesonderte Ein-
ladungen hierzu ergehen nicht mehr. Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden, sofern ein Erörterungstermin 
stattfindet, auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Der Erörterungstermin zum Antrag auf Genehmigungen nach dem BImSchG wird abgesagt, wenn die erhobenen Einwendungen 
nach Einschätzung der Behörde keiner Erörterung bedürfen. Diese Entscheidung wird an gleicher Stelle nach Ende der Einwen-
dungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Erörterungstermin nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 der  9. BImSchV grundsätzlich nicht stattfindet, 
wenn Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind bzw. die Einwendungen zurückgezo-
gen wurden oder nur auf privatrechtlichen Titeln beruhen. Ein Erörterungstermin nach § 9 UVPG in Verbindung mit § 73 Abs. 6 
HVwVfG ist in Ausnahmefällen entbehrlich. 
Der Erörterungstermin zum Antrag auf Genehmigungen nach dem BImSchG ist öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonderen 
Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
Hinsichtlich des Antrags zur Erschließung nach dem HWaldG (Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart) ist der Erörte-
rungstermin nicht öffentlich, § 73 Abs. 6 Satz 10 HVwVfG. Berechtigte zur Teilnahme am Erörterungstermin sind hiernach der 
Antragsteller (und seine Bevollmächtigten), Vertreter der Behörden, die zu beteiligen sind, die Einwender, sonstige Betroffene 
(auch wenn, sie keine Einwendungen erhoben haben), Vereinigung und Vertreter der Planfeststellungsbehörde.  
Die Erörterung des nicht öffentlichen Teils erfolgt nach dem öffentlichen Teil.  
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Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Für die Ent-
scheidung über den Antrag auf Genehmigung der Rodung von Wald zum Zwecke der Umwandlung gilt dies nur, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.  
 
Wiesbaden, den 16. November 2015 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden 
IV/Wi 43.2 – WP Hohe Wurzel 

.................................................................................................................................................. 

 

 
 

 

 

 

  Impressum Amtsblatt  

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1 
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Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. Bei 

Bedarf wird eine zusätzliche Ausgabe aufgelegt. Hauptdistributor 

des Amtsblattes ist die Internetplattform www.mainz.de. Dort 
kann über eine Newsletterfunktion das Amtsblatt kostenfrei 
abonniert werden. Ein Download als pdf-Dokument ist möglich. 
Download und Abonnement über die Adresse 
www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im 
Stadthaus zur kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen 
und Bürger, die über keinen Zugang zum Internet verfügen, kann 
das Amtsblatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt wer-
den. 
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  Gremien 
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der 

Gebäudewirtschaft Mainz am  
Dienstag, 17.11.2015, 16:30 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 

15.10.2015 
 
2. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 5 
 
b) öffentlich 
 
3. Masterplan Kindertagesstätten 2015 
 
4. Verschiedenes 
 
5. Bürgerfragestunde 
 
c) nicht öffentlich 
 
6. Vergabeangelegenheiten 
 
7. Personalangelegenheiten 
 
8. Verschiedenes 
 
Mainz, 05.11.2015 
Stadtverwaltung Mainz 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 

 

Einladung 
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 

Mittwoch, 18.11.2015, 16:00 Uhr, 
Sitzungszimmer 113, Stadthaus, Kreyßig-Flügel, 

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 15 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

16.09.2015 
 

b) öffentlich 
 
3. Jugend spricht für sich 
 
4. Neue Projektgruppenmitglieder für das OPEN OHR 

Festival 2016 
 
5. Projekte des Quartiermanagements Soziale Stadt 
 
6. Masterplan Kindertagesstätten 2015 
 
7. Al Nur-Kindergarten des Arab Nil-Rhein Verein e. V. 

Mainz; Änderung der Betriebserlaubnis 
 
8. Kindertagesstätte der evangelischen Altmünstergemein-

de, Münsterstraße 25, Mainz; Investitionskostenzu-
schuss 

 
9. Städtische Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebplatz; 

Ersatzneubau mit Erweiterung um zwei Gruppen und 
Umstrukturierung des Betreuungsangebots 

 
10. Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrich-

tungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 
 
11. Antrag 1887/2013 SPD-, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 

FDP-Stadtratsfraktion "Hort-Betreuungsplätze für 
Kinder schaffen" 

 
12. Sachstandsbericht zum Antrag 0310/2012 der CDU-

Stadtratsfraktion und gemeinsamer Ergänzungsantrag 
1020/2012 der Stadtratsfraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP 

 
13. Präsentation des Kita-Navigationssystems 
 
14. Sachstandsbericht zum Antrag 1249/2015 der SPD-

Stadtratsfraktion, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und 
FDP 

 
15. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
16. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 11.11.2015  
 
gez. gez. 
 
Georg Steitz Kurt Merkator 
Vors. des Jugendhilfeausschusses Beigeordneter 

......................................................................... 

 

„Jugend spricht für sich im Jugendhilfeausschuss“ 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt Mainz bietet 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, am 
 
 Mittwoch, 18.11.2015 
 von 16.00 bis 16.30 Uhr 
 in Zimmer 113, Stadthaus – Kreyßigflügel 
 
Fragen und Kritik an den Ausschuss zu richten. 
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Eingeladen sind Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen, 
die sich für weitere Infos an das Amt für Jugend und Familie, 
Abteilung Kinder, Jugend und Senioren, Stadthaus-
Lauterenflügel, Kaiserstr. 3-5, Telefon: 12 28 70 wenden kön-
nen. 

......................................................................... 

 
Einladung 

zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 
Mittwoch, 18.11.2015, 16:30 Uhr, 

Valencia-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Vergabeangelegenheiten 
 
b) öffentlich 
   
 1.1. Rathaus Mainz 
 
c) nicht öffentlich 
 
2. Grundstücksangelegenheiten 
 
d) öffentlich 
   
 2.9. Sachstandsbericht zu Antrag 1711/2012 CDU, 

sowie Ergänzungsantrag 1711/2012/1 ödp 
 
e) nicht öffentlich 
 
3. Verschiedenes 
 
Mainz, 12.11.2015 
 
gez. 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 

......................................................................... 

 
Einladung 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Mittwoch, 18.11.2015, 17:00 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Barrierefreies Pflaster Altstadt 
 
Anträge 
 
2. Neue Chancen für das Mainzer Schloss (SPD, Grüne) 
 
 

3. Mainzer Rathaus: Start frei für die Sanierung  
(SPD, Grüne) 

 
4. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
5. Weinprobierstand Fischtorplatz (SPD, Grüne) 
 
6. Sandsteinmauer Terrassenstraße (Grüne) 
 
7. Radfahrer auf Gehwegen (FDP) 
 
8. Mauergrün (FDP) 
 
9. Umgestaltung Schöfferstraße (FDP) 
  
10. Straßenbelag (FDP) 
 
11. Urban Gardening (FDP) 
 
12. Werbung für "Körperwelten" (Grüne) 
 
13. Werbung im öffentlichen Straßenraum (Grüne) 
 
14. Protokolle Ortsbeiratssitzungen (Grüne) 
 
15. "LEAP" in der Altstadt (SPD) 
 
16. Sachstandsberichte 
 
17. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
18. Bauleitplanverfahren "A 265" (Planstufe II) 
  
b) nicht öffentlich 
 
19. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
20. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
21. Stadtteilmittel 
 
Mainz, 11.11.2015 

 

gez.  

 

Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der Kommunalen 

Datenzentrale Mainz am 
Donnerstag, 19.11.2015, 16:00 Uhr, 

Haifa-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs- Platz 1, 
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 

15.09.2015 
 
2. Vergabeangelegenheit 
 
3. Vergabeangelegenheit 
4. Vergabeangelegenheit 
 
5. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz) 

Bestellung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
6. Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 

Zwischenbericht zum 30.09.2015 
 
7. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz) 

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 
 
8. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz) 

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2016 
 
9. Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz) 

Preisverzeichnis ab 2016 
 
10. Baumaßnahme Aufstockung Dienstgebäude der KDZ 

Mainz 
 
11. Mitteilungen/Verschiedenes 
 
Mainz, 11.11.2015 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 

 

Einladung 
zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses 

am Donnerstag, 19.11.2015, 17:00 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 2 bis 12 

b) öffentlich 
 
2. Bauvorhaben: Kurfürstliches Schloss 
 
3. Rathaus Mainz 
 
4. Bauleitplanverfahren "W 104" (erneute Planstufe I) 
 
5. Bauleitplanverfahren "A 265" (Planstufe II) 
 
6. Satzung der Landeshauptstadt Mainz über die Herstel-

lung und Bereitstellung von Kfz-Stellplätzen und Fahr-
radabstellplätzen (Stellplatzsatzung) 

 
7. Förderung von Baugemeinschaften bei zukünftigen 

Wohnungsbauprojekten; 
 
8. Sachstandsbericht zu Antrag 1711/2012 CDU, sowie 

Ergänzungsantrag 1711/2012/1 ödp 
9. Sachstandsbericht zu Antrag 1745/2012 ödp-

Stadtratsfraktion 
 
10. Mündliche Berichterstattung "Exkursion Wohnungs-

bau Köln/Neuss" 
 
11. Mitteilungen/Verschiedenes 
 
12. Einwohnerfragestunde 
 
c) nicht öffentlich 
 
13. Bauvorhaben 
 
14. Bauangelegenheit 
 
15. Bauangelegenheit 
 
16. Bauangelegenheit 
 
17. Bauvoranfrage 
 
18. Bauangelegenheit 
 
19. Bauangelegenheit 
 
20. Bauangelegenheit 
 
21. Bauangelegenheit 
 
22. Bauangelegenheit 
 
23. Bauangelegenheit 
 
24. Mitteilungen/Verschiedenes 
 
Mainz, 10.11.2015 
 
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 

Donnerstag, 19.11.2015, 19:00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Im Borner 

Grund 38, 55127 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Tempolimit auf der A 63 und A 60 (CDU, ÖDP, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
2. Besetzung der Ortsverwaltungen (ÖDP) 
 
Anfragen 
 
3. Sanierungsbedürftiger Marienbrunnen (ÖDP) 
 
4. Sachstandsberichte 
 4.1. Antwort auf Zusatzfrage zur Vorlage 

1133/2015, Kran im öffentlichen Verkehrsraum 
 
5. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
6. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 11.11.2015 
 
gez.  
 
Dr. Claudius Moseler 
Ortsvorsteher 

........................................................................ 

 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 

Donnerstag, 19.11.2015, 19:00 Uhr, 
Mombacher Zimmer, Haus Haifa, Zeystr. 5,  

55120 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Situation Freiwillige Feuerwehr 
 
2. Stellvertretung der Ortsvorsteherin 
 2.1. Gesetzliche Vorschriften 
 2.2. Bildung der Wahlkommission 
 2.3. Wahl der/des 2. Stellvertreterin/Stellvertreters 

der Ortsvorsteherin 
 
 

Anträge 
 
3. Parkplatzsituation B.-Winter-Straße (CDU) 
 
4. ÖPNV-Verbindung über die Schiersteiner Brücke 

(SPD) 
 
5. Einmündung Zwerchallee/Hattenbergstr./Schützenweg 

(FDP) 
 
6. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
7. Zu- und Abfahrtswege der Baustellenfahrzeuge/LKW 

zur gepl. Klärschlammverbrennungsanlage (SPD) 
 
8. ÖPNV in Mombach, Haltestellen-Frequenz (SPD, 

Grüne, FDP) 
 
9. Ausgleichspflanzung MVA (FDP) 
 
10. Sachstandsberichte 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
   
 
b) nicht öffentlich 
 
12. Antrag 1948/2015 (SPD, Grüne, CDU) 
 
13. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
15. Stadtteilmittel 
 
Mainz, 11.11.15 
 
gez.  
 
Dr. E. Lossen-Geißler 
Ortsvorsteherin 

........................................................................ 

 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Ebersheim am 

Donnerstag, 19.11.2015, 19:00 Uhr, 
Töngeshalle, Schulrat-Spang-Str. 8, 55129 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Verabschiedung eines Ortsbeiratsmitgliedes 
 
2. Einführung und Verpflichtung eines Ortsbeiratsmitglie-

des 
 
3. Vorstellung des Wohnprojektes "Zuhause in Mainz - 

miteinander sorgenfrei leben" In den Teilern, Mainz-
Ebersheim 
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Anträge 
 
4. Absenkung von Bordsteinen an Fußgängerüberwegen 

(FDP) 
 
5. Öffentliche Grünfläche des E 50 (CDU) 
 
6. Radfahrwegverbindung zwischen Ebersheim und Nie-

der-Olm (CDU) 
 
7. Anbringung eines Verkehrsspiegels in der Neugasse 

(CDU) 
 
8. Fußweg vom Gewerbegebiet Mainz-Ebersheim zum öf-

fentlichen Nahverkehr, Haltestelle Abzweigung 
(BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

 
Anfragen 
 
9. Verkehrsbeschilderung (Geschwindigkeitsbeschrän-

kung) in der Konrad-Adenauer-Straße (Engpass) zwi-
schen Anwesen 22 und Sparkasse (Schulweg) [FDP] 

 
10. Parkmöglichkeiten in der Töngesstraße im Bereich des 

BBPl. "E 50" (FDP) 
 
11. Einbruchstatistik für Mainz-Ebersheim (FDP) 
 
12. Planungsstand für die Erweiterung der Töngeshalle 

(FDP) 
 
13. Straßenbeleuchtung In den Teilern (BÜND-

NIS90/DIE GRÜNEN) 
  
14. Wohnungsnahe öffentliche Grünflächen in Ebersheim 

(BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 
 
15. Einwohnerfragestunde 
 15.1. Antworten der Verwaltung 
 15.2. Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
 
16. Sachstandsberichte 
 16.1. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 1592/2015,  

FDP Ortsbeirat Mainz-Ebersheim 
 
17. Mitteilungen und Verschiedenes 
 17.1. Berichte aus Stadtrat und Ausschüssen 
 17.2. Bebauungsplan "Wohnen auf dem alten Dru-

ckereigelände (E 69)";  
hier: Erneute, eingeschränkte öffentliche Aus-
legung des Bauleitplanentwurfes gem. § 3 Abs. 
2 BauGB 

 
b) nicht öffentlich 
 
18. Anträge 
 18.1. Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 
19. Anfragen 
 19.1. Anfrage BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 19.2. Anfrage BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 
 

20. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
  
21. Stadtteilmittel 
 
22. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 13.11.2015 
 
gez.  
 
Matthias Gill 
Ortsvorsteher 

........................................................................ 

 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Drais am 

Donnerstag, 19.11.2015, 19:30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Daniel-Brendel-

Str. 11, 55127 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. LE-Flächen "Hinter den Weiden", Grundstücksgrenzen 
 
2. Internet-Auftritt Mainz-Drais 
 
Anträge 
 
3. Linienführung Bus 54 (CDU, FDP) 
 
4. Erneuerung L 427 (CDU) 
 
5. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
6. Sanierung L 427 (Grüne) 
 
7. Sachstandsberichte 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
   
 
b) nicht öffentlich 
 
9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
11. Stadtteilmittel 
 
Mainz, 12.11.2015 
 
gez.  
 
Norbert Solbach 
Ortsvorsteher 

........................................................................ 

 


